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EDITORIAL

Klassenlehrer/-in? die vielseitigste Aufgabe im

Lehrerberuf

Ich habe den engen Kontakt zu meinen Schülerinnen und Schülern

immer geschätzt. Wo lernt man sie besser kennen als auf der Schulreise,

dem Herbstausflug, im Klassenprojekt, bei der Organisation eines

Anlasses oder im Elterngespräch? Als junger Lehrer fühlte ich mich oft

überfordert, wenn mich die Eltern um Erziehungsratschläge baten. In den

letzten Jahren ertappte ich mich gelegentlich beim Gedanken: «Erzieht

eure Jugendlichen doch selber.»

Ich bin froh, Klassenlehrer gewesen zu sein, denn es ist das Salz in

unserem Schulalltag.

Gion Item

Ende Juni habe ich nach 40 Jahren im Lehrerberuf - und immer als

Klassenlehrer unterwegs - meine letzte Klasse, eine 1. Sekundar-

klasse, meiner Nachfolgerin übergeben. Für mich, der ich immer ein

100%-Pensum hatte, gehörte die

Klassenlehrerfunktion einfach dazu,

denn damit qualifiziert man sich ins

Kernteam einer Schule. Natürlich ist

das Unterrichten die Kernaufgabe.

Die Klassenlehrerfunktion ist aber

die spannendste, menschlichste

und herausforderndste Aufgabe im

Schulalltag.

Die Schülerinnen und Schüler der

eigenen Klasse kennt man besser als

die anderen, die man im Fachunterricht

hat. Für meine Schülerinnen und

Schüler, aber auch für die Eltern

und Erziehungsberechtigten, war

ich Ansprechperson. Oft war ich

Vermittler und im Normalfall auch

Vertrauensperson. Wenn man «Pech

hat» und einen schwierigen Schüler oder eine Schülerin mit Problemen

übernimmt, dann wird es aufwändig - oft auch belastend. Zudem ist der

administrative und organisatorische Aufwand der Klassenlehrperson

nicht zu unterschätzen. Er ist weit grösser als die eine Entlastungslektion

welche im aktuellen Schulgesetz vorgesehen ist.

IMPRESSUM 42


	...

